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Sie 'ässt dem ic*5ir*pazen
gewacht 9röss'en

der

ist die wasserdichte Bluse

Camionnage-Dienst

Die « SESA » hat die Organisation des

Lokal- u. Fern-Camionnage-Dienstes der
Bundesbahnen und verschiedener
Privatbahnen übernommen. Man wende sich

an die SESA-Agenturen.

SESA Franko Domizil-Dienst

Durch den «SESA Franko Domizil-Dienst»
(abgekürzt S. F. D.-Dienst) wird die
Güterbeförderung vereinfacht und erleichtert.

Man wende sich an die « SESA »

oder an die Agenturen.

Gewährung von Frachlvergünstigungen
Um den Bahnverwaltungen Transporte
zu erhalten, die sonst auf der Landstrasse
befördert würden, trifft die « Sesa »

gemäss der Eisenbahnamtsblatt-Verfügung

Nr. 239/1927 (Massnahmen betr. die
Automobilkonkurrenz) mit Verfrachtern
besondere Frachlabkommen. Die « SESA »

stellt sich zur Durchführung von
Untersuchungen, ob und wenn ja in welchem

Umfang und zu welchen Bedingungen
Frachlabkommen im schweizerischen
Verkehr abgeschlossen werden können,

gerne zur Verfügung.
Im besondern gewähren die meisten am

direkten schweizer. Güterverkehr
beteiligten Bahnen

Vergünstigungen für Partiensendungen

von mindestens 1000 kg oder dafür
zahlend und

Rabatte für Stückguiverkehr

Man wende sich an die « Sesa ».
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